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Stadt Hallstadt 
SG 110 – Öff. Sicherheit und Ordnung 
Marktplatz 2 
96103 Hallstadt 
 

Antrag auf vorübergehende Errichtung einer Straßenvollsperrung 
 
Zweck der Straßenvollsperrung:  

 Durchführung eines Straßenfestes  Durchführung einer Baumfällung 

 Sonstiges:       

Erforderliche Umleitungsstrecke (Bezeichnung der Straßen):  

      
Wo sollen die Verkehrszeichen aufgestellt werden?  
Straße u. Haus-Nr. der Anwesen bzw. Einmündungen anderer Straßen zwischen denen die Straßensperrung aufgestellt werden soll: 

      
Ist eine Buslinie davon betroffen?  
Wenn ja, welche (genaue Bezeichnung)? 

      
Zeitraum der Maßnahme (Datum – von/bis und Uhrzeit – von/bis): 

Datum:       Uhrzeit:       
Skizze bzw. Plan (evtl. aus Google Maps, OpenStreetMap, Map24.de oder anderem freien Kartendienst im Internet – wenn Platz nicht 
ausreicht bitte ein gesondertes Blatt beifügen): 

      

Erklärungen zu Unterhalt und Haftung: 
Es wird versichert, dass die verkehrsrechtliche Anordnung durch den Antragsteller befolgt wird. Insbesondere werden die angeordneten Verkehrzeichen und Verkehrseinrichtun-
gen angebracht, unterhalten und entfernt. Es ist auch bekannt, dass der Antragsteller die Kosten der Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen, die durch die verkehrsrechtli-
che Anordnung erforderlich werden, zu tragen hat. Weiterhin wird erklärt, dass der Antragsteller den Träger der Straßenbaulast, sowie die Straßenbaubehörde und die Straßen-
verkehrsbehörde von jeder Haftung freistellt, welche durch das Vorhaben bedingt ist und mit ihm in ursächlichem Zusammenhang steht. 
Die beiliegenden Hinweise habe ich zur Kenntnis genommen und werde diese beachten. 

Ort, Datum: Unterschrift des Antragstellers: 

Hallstadt,        
 

      
Antragsteller/-in, Name, Vorname o. Firma bzw. Bauunternehmung 

      
Straße, Hausnummer 

      
PLZ, Ort 

      
Telefon tagsüber bzw. Handynummer 

      
Fax 

      
E-Mail 

 

 

Auskunft erteilt (vormittags): 
Herr Pflaum 

Tel. 0951/750-33 
Fax.0951/750-39 

sebastian.pflaum@hallstadt.de 

Posteingangsstempel 
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Hinweise 
 
Für die Bearbeitung von Anträgen einfacher Art wird eine Bearbeitungszeit von 2 Wochen, gerechnet ab dem Eingang des 
vollständigen Antrages, benötigt. 
In kurzfristigen Fällen besteht die Möglichkeit, während der Parteiverkehrszeiten persönlich im Rathaus vorzusprechen. Bei 
vollständigen Unterlagen, klarem Sachverhalt und entsprechender Arbeitssituation kann die Genehmigung in aller Regel 
schneller ausgestellt werden. 
 
Die Stadt Hallstadt weist darauf hin, dass Straßensperrungen auf öffentlichem Verkehrsgrund erst dann errichtet werden dür-
fen, nachdem die hierfür zwingend erforderliche Genehmigung erteilt wurde. Liegt diese Genehmigung beim Aufstellen der 
Straßensperrung nicht vor, stellt dies eine Ordnungswidrigkeit nach § 49 der Straßenverkehrsordnung (StVO) dar, die 
mit einem Bußgeld geahndet werden kann. 
Alle Schäden, Unfälle und Schadensersatzansprüche Dritter, die sich bei Inanspruchnahme der verkehrsaufsichtlichen 
Erlaubnis ergeben können, gehen zu Lasten des Erlaubnisnehmers. 
Der Erlaubnisnehmer kann bei tatsächlicher oder rechtlicher Änderung der Straßenverhältnisse sowie bei Nichtinanspruch-
nahme bzw. Widerruf der verkehrsaufsichtlichen Erlaubnis keinen Ersatzanspruch geltend machen. 
 
Die Erteilung einer Genehmigung zur Errichtung einer Straßensperrung stellt auch eine Sondernutzung von öffentlichem Ver-
kehrsgrund nach Art. 18 Abs. 1 Bayerischen Straßen- und Wegegesetz dar und ist deshalb ebenfalls kostenpflichtig. 
 
Ein Straßenfest fällt als öffentliche Vergnügung unter die Anzeigepflicht des Art. 19 Abs. 1 Landesstraf- und Verordnungsgeset-
zes (LStVG). Wird die Anzeige nicht fristgemäß erstattet kann die Erlaubnis zur Abhaltung des Straßenfestes versagt werden.  
 
Wird während einer öffentlichen Veranstaltung Alkohol ausgeschenkt, hat der Veranstalter einen Antrag auf Gestattung eines 
vorübergehenden Gaststättenbetriebes nach § 12 Abs. 1 Gaststättengesetz (GastG) spätestens 2 Wochen vor dem Veranstal-
tungstermin bei der Stadt Hallstadt zu stellen. 
 
Straßensperrungen die eine Bundes- bzw. Staatsstraße betreffen, sind beim Landratsamt Bamberg, Fachbereich Straßenver-
kehr zu beantragen. 
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